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VO/0223/25 

Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen am 01.06.2025 

in Wuppertal-Barmen 

Auf Grund des § 6 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. S. 516) in der aktuellen 

Fassung hat die Stadt Wuppertal gemäß dem Beschluss des Rates vom 07.04.2025 als örtli-
che Ordnungsbehörde für das Stadtgebiet Wuppertal die nachfolgende Verordnung erlassen: 

§ 1

Am Sonntag, dem 01.06.2025, dürfen anlässlich des Stadtfestes BARMEN geht LIVE in Wup-
pertal-Barmen Verkaufsstellen für den Verkauf von Waren aller Art in der Zeit von 13.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden im folgenden Bereich geöffnet sein, 
welcher sich im Detail aus der anliegenden Karte ergibt: 

Alter Markt 
Werth 

Johannes-Rau-Platz 
Geschwister-Scholl-Platz 

§ 2

Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
_________________________ 

Ich bestätige, dass 

- die Verordnung ordnungsgemäß zustande gekommen ist,

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten
worden sind und

- der Wortlaut der beiliegenden Ausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt.

_________________________ 

Die vorstehende Verordnung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 07.04.2025 be-
schlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

_________________________ 
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Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Ordnungsbehördliche Verordnung nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 
 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt 
und dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 

Wuppertal, den 09.04.2025 
 
Stadt Wuppertal 
als örtliche Ordnungsbehörde 
gez. 
 
Uwe Schneidewind 
Oberbürgermeister 
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Anlage zur Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen am 01.06.2025 

in Wuppertal-Barmen 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene
Spa rkassenbücher

1. Aufgebote

Aufgebote vom Sparkassenbuch

Nm.

4212568507,4010753335, 4010753343, 4233380155,3411828183, 3414733281,
3010618183, 3012029272, 3435770262,3011833104

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

.1. .1.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal -Elberfeld.

Wuppertal, den 15.04.2025 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
Der Vorstand
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Platzhalter 

 

 

 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden alle Seiten, die personenbezogene Daten enthalten, 
entfernt 
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